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A. Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 
des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode

Gesetzliche Grundlagen in der jeweils geltenden Fassung:

• Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen Anhalt (GKG LSA) 
vom 26. Februar 1998:
§ 13 Umlage und § 16 Abs. 1 Satz 1 anzuwendende Vorschriften

• Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen Anhalt vom 24. März 1997 (EigBG): 
§ 16 Abs. 1

• Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 26.06.2014:
§ 107 Verpflichtungsermächtigung, § 108 Kreditaufnahmen und § 110 Liquiditätskredite

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 18. Februar 2026 den Wirtschaftsplan 2026 des 
Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode mit der Sitzungsvorlage 06/2026 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 

in den Aufwendungen auf

im Vermögensplan

in den Finanzierungsmitteln auf 

in dem Finanzierungsbedarf auf

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen für das Wirtschaftsjahr 
2026 wird auf EUR 16.315.250 festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Wirtschaftsjahr 2026 in Form von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 9.324.000 festgesetzt.

5. Gemäß § 16 (3) der Satzung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode setzt der 
Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode eine allgemeine Umlage für 2026 fest. Die 
allgemeine Umlage für den Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode wird insgesamt auf 
EUR 1.190.040,28 festgesetzt.

30.357.685 EUR

30.357.685 EUR

25.614.517 EUR 

25.614.517 EUR
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Die Verteilung der Umlage erfolgt in Anlehnung an § 16 (4) der Satzung des Wasser- und 
Abwasserverbandes Holtemme-Bode nach statistischer Einwohnerzahl auf die Ortsteile im 
jeweiligen Jahr und entsprechend auf die Verbandsmitglieder:

Stadt Wernigerode 

Stadt llsenburg

Stadt Blankenburg (OT Derenburg)

Gemeinde Nordharz

Stadt Oberharz am Brocken

625.559,03 EUR 

186.123,19 EUR 

46.901,79 EUR 

141.740,27 EUR 

189.716,00 EUR

Komm. Verbandsgeschäftsführer

Bekanntmachung

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 

des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode hat in ihrer Sitzung 
am 18. Februar 2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen.

Gemäß § 20 Absätze (1) und (2) der Satzung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode 
vom 3. November 2010 in der derzeit gültigen Fassung ist der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2026 öffentlich bekanntzugeben.

Die nach § 13 und § 16 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 in der derzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit §§15 und 16 des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG LSA ) 
vom 24. März 1997 in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 107 und 108 Abs. 2 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 erforderliche Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde am 09.04.2026 erteilt.

Der Wirtschaftsplan liegt vom 04.05.2026 bis 18.05.2026 zur Einsichtnahme während der 
Dienststunden im Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode, Zimmer 212 - Fachbereichsleiter 
Finanzen, In den sauren Wiesen 1, 38855 Wernigerode/OT Süstedt, öffentlich aus.

Wernigerode/OT Süstedt, den 16.04.2026

Volkmer
komm. Verbandsgeschäftsführer
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Öffentliche Auslegung des Beteiligungsberichtes 
des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode 

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Beteiligungsbericht des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode für das Wirtschaftsjahr 
2026 wurde in der öffentlichen Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes 
Holtemme-Bode am 18.02.2026 erörtert und zur Kenntnis genommen.

Der Beteiligungsbericht wird in analoger Anwendung des § 130 Absatz 3 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 in der derzeit gültigen Fassung zur 
Einsichtnahme und Unterrichtung in der Zeit vom 04.05.2026 bis 18.05.2026 im Wasser- und 
Abwasserverband Holtemme-Bode, Zimmer 212, Fachbereichsleiter Finanzen, In den sauren Wiesen 1, 
38855 Wernigerode/OT Süstedt, zu den Sprechzeiten öffentlich ausgelegt.

Wernigerode/OT Süstedt, den 16.04,2026

über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung 
des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode vom 03.12.2012

Aufgrund der §§ 5,8,11,45 und 99 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA S. 288), der §§ 9 und 16 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBI. LSA S. 81), der §§ 2, 5, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBI. LSA S. 405), 
des § 7 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz 
(AG AbwAG) vom 25.06.1992 (GVBI. LSA S. 580) und der §§ 78 ff. des Wassergesetzes Sachsen- 
Anhalt (WG LSA) vom 16.03.2011 (GVBI. LSA 2011, 492) - jeweils in der derzeit gültigen Fassung - hat 
die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 07.04.2026 folgende 7. Änderung der Satzung 
beschlossen:

1

komm. Verbandsgeschäftsführer

7. Änderung der Satzung

Artikel 1

§ 4 Gebührensätze wird wie folgt neu gefasst:
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§4
Gebührensätze

Die Abwassergebühr beträgt für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2028 für die Abwasserbeseitigung 
aus

a) Kleinkiäranlagen mit und ohne biologische Behandlungsstufe 437,72 €/m3

b) abflusslosen Sammelgruben 117,99 €/m3

Artikel 2

§11
Inkrafttreten

Die 7. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung 
des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der öffentlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen im Landkreis Harz, rückwirkend zum 
01.01.2026, in Kraft.

Wernigerode/OT Süstedt, den 07.04.2026

Volkmer
komm. Verbandsgeschäftsführer

12. Änderung der Satzung

über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode 

(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) 
vom 03.12.2012

Aufgrund der §§ 5,8,11,45 und 99 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA S. 288), der §§ 9 und 16 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBI. LSA S. 81), der §§ 2, 5, 6 und 8 des Kommunalabgaben-gesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBI. LSA S. 405), 
des § 7 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz 
(AG AbwAG) vom 25.06.1992 (GVBI. LSA S. 580) und der §§ 78ff. des Wassergesetzes Sachsen- 
Anhalt (WG LSA) vom 16.03.2011 (GVBI. LSA 2011, 492) - jeweils in der derzeit gültigen Fassung - hat 
die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 07.04.2026 folgende 12. Änderung der Satzung 
beschlossen:
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Artikel 1

Der § 15 Gebührensätze Absatz (1) I) b) wird wie folgt neu gefasst:

§15
Gebührensätze

(1) Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung in den zentralen Kläranlangen setzt sich aus der 
Grundgebühr (nach Wohneinheiten und sonstigen Einheiten) und der Mengengebühr 
zusammen:

I) Die Grundgebühr wird für die Bereitstellung und Unterhaltung (Vorhaltung) der 
zentralen
Einrichtungen zur Schmutzwasserbeseitigung erhoben. Sie wird nach Wohneinheiten 
und sonstigen Einheiten, die sich nach der Wassermessgröße richten, ermittelt.

b) Die Grundgebühr für sonstige Einheiten (SE) richtet sich nach der 
Wassermessgröße. Eine SE wird über die Nennweite des jeweils größten 
Trinkwasserzählers definiert. Sind einer SE mehrere Zähler zugeordnet, ist für die 
Festsetzung der Grundgebühr ausschließlich die Nennweite des größten Zählers 
maßgebend.
Die Grundgebühr für sonstige Einheiten beträgt für den Zeitraum 01.01.2026 bis 
31.12.2028 monatlich für

Nennweite 
DN (mm)

Dauerdurchfluss 
Q3 (m3/h) nach 
MID 2004/22/EG

in EURO

Großwasserzähler 50 
Großwasserzähler 80 
Großwasserzähier 100 
Großwasserzähler 150 
Verbundwasserzähler 50 
Verbundwasserzähler 80 
Verbundwasserzähler 100 
Verbundwasserzähler 150

Hauswasserzähler 20 (3/4“)
Hauswasserzähler 25(1“)
Hauswasserzähler 40 (1 1/4“)

4
10
16
25
63

100
250

25
63

100
250

6,00
15.01
24.01 
37,51 
94,53

240,09
375,14
37,51
94,53

240,09
375,14
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Artikel 2

§25
Inkrafttreten

Die 12. Änderung der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung tritt nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt der öffentlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen im Landkreis Harz, 
rückwirkend zum 01.01.2026, in Kraft.

Wernigerode/OT Süstedt, den 07.04.2026

Volkmer
komm. Verbandsgeschäftsführer
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